
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1993/7/8 2Ob28/93
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.07.1993

Norm

AÖSp §63 lita

DHG §3 Abs2

DHG §3 Abs3

Rechtssatz

In den Fällen, in denen dem wegen deliktischer Schadenszufügung in Anspruch genommenen Dienstnehmer des

Spediteurs ein Rückgri7sanspruch gemäß § 3 Abs 2 und 3 DHG zusteht, wirken die in den mit Spediteur vereinbarten

AÖSp enthaltenen Haftungsbeschränkungen und - Ausschlüsse auch zugunsten des Dienstnehmers.
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